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Text 

Gebühren und Auslagenersätze 

§ 26. (1) Der Abgabenschuldner hat für Amtshandlungen des Vollstreckungsverfahrens 
nachstehende Gebühren zu entrichten: 

 a) Die Pfändungsgebühr anläßlich einer Pfändung im Ausmaß von 1% vom einzubringenden 
Abgabenbetrag; wird jedoch an Stelle einer Pfändung lediglich Bargeld abgenommen, dann nur 
1% vom abgenommenen Geldbetrag. 

 b) Die Versteigerungsgebühr anläßlich einer Versteigerung (eines Verkaufes) im Ausmaß von 1½% 
vom einzubringenden Abgabenbetrag. 

Das Mindestmaß dieser Gebühren beträgt 10 Euro. 

(2) Die im Abs. 1 genannten Gebühren sind auch dann zu entrichten, wenn die Amtshandlung 
erfolglos verlief oder nur deshalb unterblieb, weil der Abgabenschuldner die Schuld erst unmittelbar vor 
Beginn der Amtshandlung an den Vollstrecker bezahlt hat. 

(3) Außer den gemäß Abs. 1 zu entrichtenden Gebühren hat der Abgabenschuldner auch die durch 
die Vollstreckungsmaßnahmen verursachten Barauslagen zu ersetzen. Zu diesen zählen auch die 
Entlohnung der bei der Durchführung des Vollstreckungsverfahrens verwendeten Hilfspersonen, wie 
Schätzleute und Verwahrer, ferner bei Durchführung der Versteigerung durch einen Versteigerer dessen 
Kosten sowie die Kosten der Überstellung. 

(Anm.: Abs. 4 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 161/2005) 
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(5) Gebühren und Auslagenersätze werden mit Beginn der jeweiligen Amtshandlung fällig und 
können gleichzeitig mit dem einzubringenden Abgabenbetrag vollstreckt werden; sie sind mit Bescheid 
festzusetzen, wenn sie nicht unmittelbar aus einem Verkaufserlös beglichen werden (§ 51). 

(6) Im Falle der nachträglichen Herabsetzung der Abgabenschuld sind die nach Abs. 1 festgesetzten 
Gebühren auf Antrag des Abgabepflichtigen unter rückwirkender Berücksichtigung des 
Herabsetzungsbetrages zu berechnen; fällt die Abgabenschuld nachträglich zur Gänze weg, so sind die 
Bescheide, mit denen die Gebühren nach Abs. 1 festgesetzt wurden, auf Antrag aufzuheben. 

(7) Abs. 6 zweiter Halbsatz gilt sinngemäß für den Ersatz von Barauslagen nach Abs. 3, es sei denn, 
die Barauslagen sind dem Vermögen des Abgabepflichtigen zugutegekommen oder der Abgabepflichtige 
hat durch sein Verhalten maßgebend zum Entstehen dieser Kosten beigetragen. 

(8) Anträge nach Abs. 6 und 7 haben die Bezeichnung der Festsetzungsbescheide nach Abs. 5 und 
allenfalls der Bescheide nach § 51 zu enthalten und sind nur innerhalb eines Jahres nach Ablauf des 
Jahres, in dem die Abgabenschuld herabgesetzt wurde oder weggefallen ist, zulässig. Die Abs. 6 und 7 
finden keine Anwendung auf abgeschriebene (§§ 235, 236 BAO) Nebengebühren. 
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